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Vorwort

Das neue Bauvertragsrecht ist seit 2018 Teil des Bürgerlichen Gesetzbuchs. Die Diskussionen
über die Auslegung und mögliche Modifikationen in allgemeinen Geschäftsbedingungen wurden
zwar schon von Beginn der Neuregelung geführt, aber sie materialisieren sich in letzter Zeit.
War die erste Phase nach der Einführung der neuen Bestimmungen noch sehr vom Beharren auf
alten Grundsätzen geprägt, beginnt zunehmend eine zweite Phase der Rechtsentwicklung: Ver-
tragsmuster zum neuen Recht wurden entwickelt und werden in den letzten Jahren auch
verwendet. Die richterliche Klauselkontrolle gewinnt hierdurch zunehmend an Bedeutung und
bedarf zwingender Berücksichtigung sowohl bei der Abfassung bauvertraglicher Vereinbarungen
wie auch in der forensischen Praxis.

Die Entscheidungen des Bundesgerichtshofs zur Preisbestimmung bei Mengenmehrungen
zeigen zudem, welche Auswirkungen das neue Recht auch auf Verträge haben kann, die vor
dem 1.1.2018 geschlossen wurden, über deren Vollzug aber unter dem Eindruck des neuen
Rechts entschieden wird. Hier wirft das neue Recht Schatten – oder Licht? – voraus, denn das,
was als fair und angemessen empfunden wird, kann sich auch bei der Vertragsauslegung nicht
ganz von dem lösen, was der Gesetzgeber für neue Verträge beschlossen hat, auch wenn dies
methodisch bei der Auslegung von Verträgen, die unter der Geltung des alten Rechts geschlos-
sen wurden, durchaus problematisch ist.

Es bleibt zu hoffen, dass die anstehende Phase der Rechtsentwicklung endlich eine Einigung
über die Reform der VOB/B ermöglicht, damit diese passgenauer auf den gesetzlichen Regelun-
gen aufbaut und sich auf die Abweichungen vom Bauvertrag beschränkt, nachdem der Gesetz-
geber viele Gedanken der VOB/B in das Gesetz aufgenommen hat. Anderenfalls muss befürchtet
werden, dass der BGH zunehmend Klauseln der VOB/B für unwirksam erklärt und sich hier-
durch, insbesondere für öffentliche Auftraggeber, schwierige Fragen ergeben können.

Entscheidende Weichen für die Auslegung des neuen Rechts werden gestellt, wenn vermehrt
Fälle zum neuen Bauvertragsrecht von den Instanzgerichten und auch vom Bundesgerichtshof
entschieden werden. Es ist deshalb an der Zeit, in einer Neuauflage des Kommentars eine
Zwischenbilanz zu ziehen, die eine fundierte Grundlage für diese Entwicklung schafft.

Die bewährte Konzeption des Werkes wird auch in dieser Auflage beibehalten: Systematische
Darstellungen und aktuelle Kommentierungen ergänzen sich, so dass sich das Werk für Spezialis-
ten, die sich über aktuelle Einzelfragen informieren möchten, genauso eignet wie für die Rechts-
beratung im Alltagsgeschäft. Erleichtert wird diese Arbeit durch Kurzkommentierungen, die
wesentliche angrenzende Gebiete – von der VOB/B über das Bauforderungssicherungsgesetz bis
zur HOAI – abdecken.

Aufgrund seiner Bedeutung für die bauvertragliche Praxis wurde erstmals in das Werk zu-
sätzlich eine systematische Darstellung zum Bauversicherungsrecht mitaufgenommen, verfasst
von Rechtsanwalt Dr. Florian Krause-Allenstein.

Wir freuen uns, dass wir für das Werk als neue Autorinnen und Autoren ferner Herrn RA
Dr. Hannes Reiher (internationale Bauverträge), Herrn Notar Dr. Stephan Kleinjohann (Bauträ-
gerrecht), Frau RAin Dr. Susann Brackmann und Frau Alina Holze (Insolvenzrecht) sowie Frau
RAin Cornelia Finster (§§ 642, 643 BGB) gewinnen konnten. Den bisherigen Autoren der
angesprochenen Themen gilt unser besonderer Dank für viele Jahre ihres Mitwirkens – sie haben
dazu beigetragen, dass sich dieses Werk zu dem entwickelt hat, was es heute ist: Ein Standardwerk
zum privaten Baurecht.

Auch an dieser Stelle bitten wir Sie wiederum um Anregungen und Hinweise zum Buch.
Autorinnen und Autoren arbeiten an diesem Werk mit, um Ihnen eine Hilfestellung und
Unterstützung bei Ihrer Arbeit zu geben. Dies geschieht aus der beruflichen Erfahrung unserer
Autorinnen und Autoren, es kann aber nur gelingen, wenn ein Diskurs entsteht, der auf Ihre
Bedürfnisse eingeht. Teilen Sie uns Ihre Fragen und Anregungen bitte unter den Mailadressen
messerschmidt@redeker.de oder voit@jura.uni-marburg.de mit.

Die Darstellungen und Kommentierungen des Werks befinden sich auf dem Stand August 2025.

München/Marburg, im August 2025

Burkhard Messerschmidt Wolfgang Voit
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Vorwort zur ersten Auflage

Das Bauvertragsrecht hat in Praxis und Wissenschaft über die vergangenen Jahre einen eigenen
Stellenwert erlangt. Die Anzahl an Kommentaren zur Vergabe- und Vertragsordnung für Bau-
leistungen (VOB) spiegelt das nachhaltige Interesse an rechtlich systematischer Aufbereitung der
maßgebenden Judikatur sowie der rechtswissenschaftlichen Veröffentlichungen wieder. Das
Architekten- und Ingenieurrecht wird – schlagwortartig gesagt – vielfach nur noch an den
speziellen Vorschriften der Honorarordnung für Architekten- und Ingenieure (HOAI) fest-
gemacht.

Die fortschreitende und kontroverse Diskussion um den zukünftigen Bestand und die Reich-
weite der vorgenannten Klausel- und Regelungswerke öffnet zugleich den Blick auf die rechts-
systematisch an sich vorrangigen Bestimmungen des allgemeinen Werkvertragsrechts. Die all-
gemeinen werkvertraglichen Vorschriften der §§ 631 ff. BGB sind bislang – trotz vielfältiger
entsprechender Bemühungen – nach wie vor nicht in ein eigenständig kodifiziertes und gesetzli-
ches Bauvertragssystem eingemündet. Allerdings hat der Gesetzgeber über die letzten Jahre
zumindest eine Reihe spezieller gesetzlicher Regelungen mit übergreifender bauvertraglicher
Bedeutung erlassen. Neben diesen gesetzlichen Bauvorschriften gewinnen die Grundprinzipien
des allgemeinen Werkvertragsrechts insoweit baurechtlich zunehmend Bedeutung, wie spezielle
Regelungen und Vertragsklauseln ganz oder teilweise von der Rechtsprechung als unwirksam
bzw. unanwendbar angesehen werden.

Vor diesem Hintergrund sollen in dem vorliegenden Werk vor allem die strukturellen und
gesetzlichen Grundlagen des Bauvertragsrechts aufgegriffen und im einzelnen behandelt werden.
Um diesem Anliegen zu entsprechen, werden im ersten Teil des Werkes die für das Bau- und
Architektenrecht maßgebenden Grundlagen unter Einbeziehung bautypischer Sondermaterien –
etwa des Vergabe-, Planungs-, Bauträger-, Insolvenz- und Prozeßrechts – behandelt. Im Mittel-
punkt des sich anschließenden zweiten Teils steht eine eingehende Kommentierung der gesetzli-
chen Vorschriften der §§ 631 ff. BGB, die sich zum Ziel setzt, anhand praxisrelevanter Recht-
sprechungsjudikate und weiterführender Meinungsäußerungen aus der Literatur eine auf die
tägliche Praxis der Baubeteiligten sowie der Gerichte und der Anwaltschaft zugeschnittene
Kommentierung zu den typischen und wiederkehrenden baurechtlichen Problemen der
§§ 631 ff. BGB zu bieten. Die bestehenden Zusammenhänge zu speziellen bauvertragsrechtlich
relevanten Regelungs- und Klauselwerken, insbesondere zu VOB und HOAI werden sowohl
innerhalb der Kommentierung als auch in gesonderten Abschnitten dargestellt, so etwa in Form
einer konzentrierten Kurzkommentierung der Bestimmungen der VOB/B als Anhang zum
zweiten Teil.

Mit der umfassend bauvertragsrechtlich ausgelegten Kommentierung zu §§ 631–651 BGB
und ihrer systematischen Einbettung in die übergreifenden Strukturen des allgemeinen Bau- und
Architektenrechts verbinden der Verlag, die Herausgeber und die Autoren die Vorstellung, über
die speziellen Regelungs- und Klauselwerke hinaus den Blick gezielt auf die zugrundeliegende
gesetzgeberische Konzeption und die speziellen Vorschriften des allgemeinen Bau- und Werk-
vertragsrechts zu richten.

Wir hoffen, dieser Ausrichtung des Werkes genügen zu können. Die Kommentierung ent-
spricht dem Stand Juli 2007. Durch eine regelmäßige Erscheinungsweise soll auch in Zukunft die
gerade in diesem Rechtsbereich unentbehrliche Aktualität gesichert werden.

Kritik, Anregungen und Verbesserungsvorschläge aus Praxis und Wissenschaft sind uns jeder-
zeit willkommen.

Bonn/Marburg, im September 2007

Dr. Burkhard Messerschmidt Prof. Dr. Wolfgang Voit
Rechtsanwalt in Bonn
Lehrbeauftragter an den Fachhochschulen
Wiesbaden und Bochum

Universitätsprofessor an der Philipps-
Universität in Marburg
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